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 Veröffentlicht am 30.10.1956

Norm

ZPO §226 IV

Rechtssatz

Es ist gleichgültig, ob derjenige, der zu einer Duldung verhalten werden soll, zur Klage Veranlassung gegeben hat und

ob eine Rechtsstörung oder Rechtsbedrohung von ihm bereits gesetzt worden ist. Nur für die Kostenfrage könnte das

dem Urteilsspruche gemäße Verhalten des Beklagten von Bedeutung sein.
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